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Meine SL arbeitet Teilzeit.

Vielleicht deine ja auch? Also nur so viele Stunden, wie sie als Anrechnung für die SL erhält?
Wobei das bei uns nicht sein dürfte, glaube ich. Also das komplette Aussetzen von
Unterrichtstätigkeit. Meine SL unterrichtet einige Stunden.

Und ich frage mich, ob es sinnvoll sein kann, wenn man in Teilzeit arbeitet (bzw. eher "sich
teilzeit bezahlen lässt") um somit die Unterrichtsbelastung zu drücken weil man sonst seine SL-
Aufgaben nicht schafft? Da ist es kein Wunder, wenn niemand mehr eine solche Stelle
übernehmen möchte ...
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